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TOURISMUS IN ZYPERN 
 
Diese Broschüre bietet Ihnen Informationen über das 
Autofahren in Zypern. Sie beinhaltet praktische Tipps 
und wichtige Informationen über gesetzliche 
Hintergründe zu allen Bereichen. Wir haben uns 
bemüht, alle relevanten Informationen, die die Reise 
nach Zypern und Ihren Aufenthalt dort betreffen, 
hinzuzufügen. Bitte beachten Sie, dass dies keine 
wortwörtliche Darlegung der Gesetze ist, sondern eher 
als Ratgeber dienen soll. 
 
Autofahren in Zypern 
 

Allgemeine Informationen 

 Das Mindestalter, um in Zypern Auto fahren zu dürfen, beträgt 
18 Jahre. Der Fahrer sollte immer seinen Führerschein, die 
Fahrzeugpapiere und Versicherungsdokumente bei sich haben. In 
Zypern werden internationale Führerscheine und internationale 
Versicherungslizenzen anerkannt. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen 

 In Zypern gilt im Allgemeinen eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 50km/h in Ortschaften, sofern 
es nicht anders ausgeschildert wird. 

 Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen beträgt 
100km/h und die Mindestgeschwindigkeit liegt bei 65km/h. Auf 
allen anderen Straßen herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
von 80km/h, sofern nichts anders ausgeschildert ist. 

 In Zypern wird die Geschwindigkeit entweder von der 
zuständigen Polizeidirektion oder von befestigten Radar- 
Geschwindigkeitsmessern kontrolliert, die meistens auf 
Autobahnen und Schnellstraßen platziert werden (Schilder weisen 
auf die Geschwindigkeitsmesser entlang der Straße hin). 

 

Verkehrsregeln 

 In Zypern gilt Linksverkehr. 

 

Sicherheit 

 Alle Insassen müssen einen Sicherheitsgurt anlegen. Falls ein 
Kleinkind mitfährt, trägt der erwachsene Passagier die volle 
Verantwortung für das Kind. Kinder unter 12 Jahren, die kleiner 
sind als 1,5m müssen entweder einen passenden Sicherheitsgurt 
haben oder in einem Kindersitz sitzen. 

 Die Nutzung von Mobiltelefonen ist verboten, es sei denn, das 
Telefon ist auf eine Freisprechfunktion eingestellt. 

 

Alkohol  

 Das Fahren eines Kraft- oder Tretfahrzeuges mit einem 
Alkoholpegel in Blut oder Atem, der die festgesetzte Höchstmenge 
überschreitet, gilt als Straftat. Die erlaubte Höchstmenge des 
Alkoholanteils im Blut beträgt 50mg Alkohol auf 100ml Blut (BAC 



0,5mg/ml). Die Höchstmenge im Atem beträgt 22Mikrogramm 
Alkohol pro 100ml ausgeatmeter Luft. 

 

Verkehrsunfälle 

 Wenn ein Tourist mit einem Kraftfahrzeug nach Zypern kommt, 
das nicht in einem der 31 Länder Europas (27 EU-Staaten sowie 
die Schweiz, Kroatien, Island und Norwegen) zugelassen ist, dann 
sollten die zyprischen Behörden überprüfen, ob der ausländische 
Kraftfahrer eine Grüne Versicherungskarte besitzt, die in Zypern 
gültig ist. Ein Tourist kann auch eine gültige Grüne 
Versicherungskarte besitzen, auch wenn sein Herkunftsland kein 
Mitglied des Grüne-Karten-Systems ist. 

 Falls ein Tourist eine gültige „Auslandsversicherung“ hat, die in 
einem der Länder der EWG abgeschlossen wurde, dann gilt diese 
bis zu ihrem Ablaufdatum auch in Zypern. Ein Kraftfahrer kann 
eine gültige Versicherungskarte besitzen, obwohl sein Auto in 
einem europäischen Land zugelassen ist. In diesem Fall gilt das 
Land, in dem das Auto zugelassen ist, und die Polizeibehörden 
sollten die Einfuhr des Autos nach Zypern genehmigen, ohne 
dessen Versicherungskarte zu kontrollieren.  

 
 

Kraftstoffe 

 Kraftstoffmarken an Tankstellen in Zypern sind EKO, Exxon 
Mobil, Esso, Lukoil, Petrolina, Lina und Agip. Der Kraftstoff wird 
pro Liter verkauft und die Mehrwertsteuer von 15% ist bereits in 
allen Preisen enthalten. Die Tankstellen verfügen über Zapfsäulen, 
an denen direkt mit Geldscheinen und Kreditkarten bezahlt werden 
kann. Die Automaten funktionieren auch außerhalb der 
Öffnungszeiten sowie an Feiertagen. Sie können in den Gelben 
Seiten des Telefonbuches eine Liste der Tankstellen finden. 

Parken  
 Parkplätze (öffentlich und privat) findet man in der Stadtmitte. 
Diese berechnen etwa 1,70 € für einen halben Tag. In der 
Innenstadt gibt es Parkuhren. An Wochentagen kostet das Parken 
dort 40-60 Cent während der Bürozeiten. Die Parkuhren brauchen 
samstagnachmittags und sonntags sowie an gesetzlichen 
Feiertagen nicht benutzt werden. 
 
 Eine doppelte gelbe Linie signalisiert Park- und Halteverbot. An 
einer einzelnen gelben Linie darf man be- und entladen, jedoch ist 
auch hier zu jeder Zeit das Parken verboten. Das Parken ist für 
Behinderte kostenlos. 

 

Autovermietung 
 Um eine Auto zu mieten, sollten Sie entweder einen 
Führerschein, der in Zypern gültig ist, oder einen internationalen 
Führerschein vorzeigen. Fahrer unter 25 Jahren mit einem 
Führerschein, der beim Mieten nicht älter als 3 Jahre ist, müssen 
dies der Autovermietungsagentur melden, damit diese eine 
Versicherungsdeckung für junge Fahrer bietet. 
 
 Mietwagen werden auch „Z-Autos“ genannt, da ihr Kennzeichen 
auf den roten Nummernschildern mit einem „Z“ beginnt. Das 
Fahrzeug kann nach vorherigen Vereinbarungen an Flughäfen 
abgeholt und abgegeben werden. Das Auto wird dem Kunden 
normalerweise mit einem vollen Tank, den der Kunde bezahlt, 
übergeben. Wenn das Auto mit einem vollen Tank zurückgegeben 
wird, bekommt der Kunde seine Kosten erstattet, sofern dies nicht 
anders im Vertrag festgelegt wurde. 
 
 Bevor Sie den Vertrag (Vereinbarung über das Mieten eines 
Autos) unterschreiben, sollten Sie besonders auf die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Anbieters achten und nach 
Informationen über sicheres Fahren und den allgemeinen Zustand 
des Autos fragen. Außerdem sollten Sie nach allen erforderlichen 



Informationen und Erklärungen im Bezug auf die 
Versicherungsdeckung und den Haftungsausschluss fragen. 
 
 Im Allgemeinen haftet der Mieter für Schadensersatzansprüche, 
die auf Grund seiner Fahrlässigkeit oder Verantwortung gegen ihn 
geltend gemacht werden. Der Mieter kann nicht von Dritten 
entschädigt werden, allerdings kann er aus der Verantwortung 
genommen werden, wenn er einwilligt, täglich einen bestimmten 
Betrag als Versicherungsdeckung zu zahlen. Dieser Betrag variiert 
entsprechend des gemieteten Modells. Daher muss man die 
Vermietungsagentur nach genauen Informationen über die exakte 
Summe und die Höhe der Versicherungsdeckung fragen. 
 
 Fragen Sie bei einer Zahlung nach einem Beleg oder einer 
Rechnung, damit Sie im Falle eines Unfalls oder eines Streits 
zwischen Ihnen und der Agentur einen Nachweis haben, wenn Sie 
den endgültigen Preis berechnen. 
 
 

Das Netzwerk der Europäischen 
Verbraucherzentren 
 
Sollten Sie als Ausländer mit einem zyprischen Unternehmer 
Schwierigkeiten haben, können Sie sich immer an ein Europäisches 
Verbraucherzentrum wenden (EVZ). Das EVZ-Netzwerk wird Ihnen dann 
dabei behilflich sein, eine gütliche Einigung zu finden. 
 
Weitere Informationen und eine Liste aller Zentren finden Sie unter: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm 
 
 
 

Europäisches Verbraucherzentrum Zypern 
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CY - 1421 Lefkosia (Nicosia) 
Tel: +357 22867100/177, Fax: +357 22 375120 
E-Mail: ecccyprus@mcit.gov.cy 
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